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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die Schulform Berufskolleg hat stärker als andere 

Schulformen die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler 

durch digitalisierte Unterrichtsformate auf zuneh-

mend digitale Arbeits- und Geschäftsprozesse vor-

zubereiten.  

Dafür ist es unter anderem wichtig, die Verknüpfung 

von Präsenz- und Distanzunterricht dauerhaft als 

weitere Option im regulären Unterrichtsbetrieb zu 

verankern. Mit dem vorliegenden Verordnungsent-

wurf wird dafür ein einheitlicher und verlässlicher 

Rechtsrahmen geschaffen.  

Die schulischen Verbände haben im Rahmen der 

Verbändeanhörung viele Punkte dieses Entwurfs po-

sitiv bewertet – im Grundsatz insbesondere auch die 

Ermöglichung einer Verknüpfung von Distanz- und 

Präsenzunterricht.   

Die aus der Anhörung resultierende und vom Kabi-

nett am 9. Januar 2024 gebilligte Entwurf der Ände-

rungsverordnung orientiert sich dabei am Leitgedan-

ken der eigenverantwortlichen Schule. Das heißt, es 

ist den Berufskollegs überlassen, in welchen Bil-

dungsgängen und in welcher Weise sie konkret die 
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Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht 

umsetzen.  

Der Verordnungsentwurf enthält hierzu einige ver-

bindliche Rahmenvorgaben: 

• Erstens findet Distanzunterricht digital und syn-

chron statt. Damit wird die Gleichwertigkeit mit 

dem Präsenzunterricht betont, denn alle am di-

gitalen Schulunterricht Beteiligten können ge-

nau wie im Präsenzunterricht unmittelbar mitei-

nander interagieren. So wird auch sicherge-

stellt, dass trotz digitaler Lehr- und Lernkon-

zepte der Distanzunterricht mit dem Präsen-

zunterricht vergleichbar bleibt.  

• Zweitens können je nach Bildungsgang zwi-

schen 20 und 40 Prozent des Unterrichts in Dis-

tanz erteilt werden. Bei der Festlegung dieses 

Höchstumfangs werden Bildungsgangziele, Al-

ter, Selbstständigkeit, Reife und Selbstorgani-

sationsgrad der Schülerinnen und Schüler be-

rücksichtigt. 

• Drittens fallen die im Distanzunterricht erbrach-

ten Leistungen in den Bereich der „Sonstigen 

Mitarbeit“. 
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Bei der Umsetzung werden die Schulen unter ande-

rem durch Informationsveranstaltungen, einen 

Handlungsleitfaden zur Erstellung von Pädagogisch-

organisatorischen Konzepten sowie die Handrei-

chung zur chancengerechten Verknüpfung von Prä-

senz- und Distanzunterricht am Berufskolleg, die 

derzeit aktualisiert wird, unterstützt. Die obere Schul-

aufsicht begleitet den Prozess beratend.  

Die Regelung sieht vor, dass eine Verknüpfung von 

Präsenz- und Distanzunterricht erfolgen kann, wenn 

und soweit die personellen und sächlichen Voraus-

setzungen vorliegen und alle teilnehmenden Lehre-

rinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler Zu-

gang zu den digitalen Plattformen haben.  

Der Entwurf enthält über die Möglichkeit der Ver-

knüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht hinaus 

weitere Veränderungen, von denen ich die wichtigs-

ten beispielhaft nennen möchte: 

• Bei Bildungsgängen, die zu einer beruflichen Beauf-

sichtigung, Betreuung und Erziehung Minderjähriger 

qualifizieren, werden Maßnahmen zur Sicherstellung 

der persönlichen Eignung getroffen. Bei der Auf-

nahme oder der Zulassung zur Externenprüfung 

muss ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt 
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werden. Die fachpraktischen Anteile der Fächer wer-

den weiter gestärkt.  

• Die Bildungsgänge der Sozialassistentinnen und -

assistenten werden um die Schwerpunktsetzung 

„Erziehung, Bildung und Betreuung für Grundschul-

kinder“ erweitert. Dies ist ein wichtiger Baustein zur 

Verbesserung der Fachkräftegewinnung für die 

OGS. 

• Für die Fachschulen wird eine unbürokratische Mög-

lichkeit geschaffen, um in der KMK-Vereinbarung 

bereits vorgesehenen Fachrichtungen einzurichten. 

Damit kann auf regionale Bedarfe noch zügiger rea-

giert werden. 

Meine Damen und Herren, freuen wir uns, wenn Sie 

dem vorliegenden Verordnungsentwurf zuzustim-

men.  

Vielen Dank. 


